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§ 9 Wirksames Kontrollsystem und
Sanktionen
 - Sozialhilfe-Grundsatzgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.10.2024

1. (1)Die Landesgesetzgebung hat wirksame Kontrollsysteme einzurichten, um die gesamten tatsächlichen

Einkommens- und Vermögensverhältnisse von Bezugsberechtigten periodisch zu überprüfen und die

Rechtmäßigkeit des Bezugs von Leistungen der Sozialhilfe sowie deren widmungskonforme Verwendung nach

Maßgabe dieses Bundesgesetzes und der Ausführungsgesetze sicherzustellen.

2. (2)Die Landesgesetzgebung hat für Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit der Bereitschaft zum Einsatz der

Arbeitskraft oder der Überwindung einer eingeschränkten Vermittelbarkeit am österreichischen Arbeitsmarkt, für

den unrechtmäßigen Bezug, insbesondere aufgrund des Verschweigens von Einkünften bzw. sonstiger

anrechnungspflichtiger Leistungen oder aufgrund einer fehlerhaften oder unvollständigen Angabe der eigenen

Einkommens- und Vermögensverhältnisse, sowie für eine zweckwidrige Verwendung von Leistungen der

Sozialhilfe wirksame und abschreckende Sanktionen vorzusehen, insbesondere Reduktionen bis zur gänzlichen

Einstellung sowie Rückforderungen von Leistungen.

3. (3)Für eine schuldhafte Verletzung der Pflichten gemäß § 16c Abs. 1 IntG sind Leistungskürzungen im Ausmaß von

zumindest 25 % über einen Zeitraum von mindestens drei Monaten vorzusehen.

In Kraft seit 01.06.2019 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 9 Wirksames Kontrollsystem und Sanktionen
	- Sozialhilfe-Grundsatzgesetz


